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E
ine der herausragend wichtigen ärztlichen Aufgaben ist es, Sterbenden 
unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizu
stehen. Dazu gehört auch, dass wir schwerstkranke und sterbende 
Menschen nicht zur Selbsttötung ermutigen oder ihnen dazu verhelfen, 

sondern so viel Hilfe zum Leben wie nur möglich anbieten. 
Deshalb halte ich ein aktuelles Urteil des Bundesverwaltungsgerichts für 

hochproblematisch, nach dem in Extremfällen schwer und unheilbar kranken 
Patien ten der Zugang zu einem Betäubungsmittel in tödlicher Dosierung nicht 
verwehrt werden darf. Eine solche Freigabe selbst nur in Einzelfällen ist äußerst 
bedenklich, lässt sie doch die  Erfahrung unberücksichtigt, dass ausdrücklich 
geäußerte Sterbewünsche häufig temporär sind. Zudem wird oftmals nicht 
wirklich der Tod gewünscht, sondern lediglich das Ende einer unerträglichen 
Lebenssituation. 

Ich befürchte einen gefährlichen Perspektivwechsel weg von der Frage, wie 
das Leben bis zum Schluss lebenswert gestaltet werden kann, hin zu der Frage, 
wie eine Selbsttötung zu bewerkstelligen ist. Gerade im Falle von Patienten, 
die offen über Sterbewünsche sprechen, ist diese Gefahr unmittelbar gegeben.

Auf dem gerichtlichen Prüfstand steht auch das Verbot der geschäftsmäßigen 
Sterbe hilfe, das der Deutsche Bundestag im November 2015 beschlossen hat. Da
mit will der Gesetzgeber dubiosen Organisationen, die kranken und verzweifel
ten Menschen den Suizid als Ausweg der Wahl anpreisen, das Handwerk legen. 

Gegen das Gesetz liegen mittlerweile zwei Dutzend Verfassungsbeschwerden 
vor, über die das Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr entscheiden wird. 
Vier der Schrift sätze wurden von Ärzten eingereicht, unter ihnen zwei Palliativ
mediziner. Nach deren Auffassung erschwert das Gesetz die ärztliche Betreuung 
von Schwerstkranken und Sterbenden, weil es geeignet sei, Palliativmediziner 
zu kriminalisieren.

Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin ist da ganz anderer Auffassung 
als die beiden Kollegen. In einer Stellungnahme der Fachgesellschaft heißt es:

Die neue strafrechtliche Regelung beeinträchtigt die Palliativversorgung von 
schwerstkranken Menschen auch dann nicht, wenn diese einen Sterbewunsch 
äußern … Grundsätzlich bestehen zwischen einer auf die Herbeiführung des Todes 
zielenden Suizid beihilfe und einer Palliativversorgung von schwer kranken 
 Menschen deutliche Unterschiede, die klar erkennbar und benennbar sind.

Meine Überzeugung bleibt: Alles Leben verdient Ehrfurcht, und es darf auch 
in Zukunft keine ärztliche Aufgabe werden, gezielt den Tod herbeizuführen. 
Menschen sollen an der Hand des Arztes sterben können, aber nicht durch die 
Hand des Arztes. 

Das Leben bis zum Schluss  
lebenswert gestalten
Das Bundesverwaltungsgericht hat geurteilt, dass in Extremfällen 
schwer und unheilbar kranken Patienten der Zugang zu einem  
Betäubungsmittel in tödlicher Dosierung nicht verwehrt werden darf. 
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7. Kammersymposium:
Aktuelle Infektionserkrankungen  
mit Schwerpunkt gastrointestinale  
und hepatische Infektionen

Adresse und Kontakt 
Anmeldung und Information
Bitte melden Sie sich schriftlich 
bis zum 3.6.2017 an  
per Fax: 0211 4302-5545  
oder per E-Mail:  
veranstaltungen@aekno.de oder
unter www.aekno.de.

Kinderbetreuung
Kostenlose, qualifizierte Kinder-
betreuung für Kinder im Alter von 
3–13 Jahren.  
Voranmeldung und Auskunft  
bei Sabine Schmitt:
Tel.: 0211 4302-1600

Fragen zur Veranstaltung 
beantwortet Veronika Maurer, 
Tel.: 0211 4302-2215.

Parkmöglichkeiten
Sie finden kostenlose Park- 
möglichkeiten in der Tiefgarage, 
Einfahrt Tersteegenstraße 9.

Veranstaltungsort
Haus der Ärzteschaft,
Tersteegenstraße 9, 
40474 Düsseldorf

Zertifizierung
Die Veranstaltung ist mit 
4 Punkten zertifiziert.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

 Eröffnung
 Priv.-Doz. Dr. med. Maria Vehreschild, Vorsitzende des Ausschusses Infektionserkrankungen und  
 Mitglied des Vorstandes der Ärztekammer Nordrhein

 Grußwort
 Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein 

 Vorträge:
 Clostridium difficile – Brauchen wir noch Antibiotika?
 Priv.-Doz. Dr. med. Maria Vehreschild, Vorsitzende des Ausschusses Infektionserkrankungen und  
 Mitglied des Vorstandes der Ärztekammer Nordrhein

 Diarrhoe bei Reiserückkehrern – Was ist wirklich relevant?
 Prof. Dr. med. Gerd-Dieter Burchard, ehem. Leiter der Klinischen Abteilung des Bernhard-Nocht-Instituts  
 für Tropenmedizin, Hamburg, und der Sektion Tropenmedizin und Infektiologie, 1. Medizinische Klinik,  
 Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf 

 Ambulant erworbene Gastroenteritis – Epidemiologie, Diagnostik  
 und Therapie
 Priv.-Doz. Dr. med. Christian Pox, Chefarzt der Medizinischen Klinik, Krankenhaus St. Joseph-Stift, Bremen

 Diskussion 

 Mittagspause 

 H.-pylori-Eradikationstherapie im Zeitalter der zunehmenden  
 Antibiotikaresistenz
 Priv.-Doz. Dr. med. Roger Vogelmann, Ltd. Oberarzt der II. Medizinischen Klinik,  
 Universitätsmedizin Mannheim

 Spontan bakterielle Peritonitis – Herausforderungen für die Praxis
 Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Jochum, Direktor der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie,  
 St. Josef Krankenhaus Essen-Werden

 Hepatitis B und C – Alle Probleme gelöst?
 Dr. med. Christoph Boesecke, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Universitätsklinikum Bonn

 Diskussion 

 Schlusswort und Moderation
 Priv.-Doz. Dr. med. Maria Vehreschild, Vorsitzende des Ausschusses Infektionserkrankungen und  
 Mitglied des Vorstandes der Ärztekammer Nordrhein

 

Samstag, 10. Juni 2017, 10:30 – 14:30 Uhr 
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